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Zwischen Recht und Realität

Zwischen Recht und Realität
Die Verhandlung von Mutterschaft und sexueller Orientierung

TEXT: ANNA-BÉATRICE SCHMALTZ

Das Gesetz zur Ehe für alle ist ein grosser Schritt Schritt für die Gleichstellung von Regenbogenfamili-
in Richtung Gleichstellung. Mütterpaare sind je- en generell, und für Paare mit zwei Müttern, die ihre

doch weiterhin nicht gleichgestellt, da die origi- Kinder gemeinsam planen, im Spezifischen. Denn

näre Mutterschaft nur in Verknüpfung mit einer das neue Gesetz würde die originäre Mutterschaft für
Spermaspende aus einer Schweizer Klinik ermög- beide verheirateten frauenliebenden Mütter ermögli-
licht wird. Dieser Text erläutert, weshalb die origi- chen. Originäre Mutterschaft bedeutet Mutterschaft
näre Mutterschaft von grosser Bedeutung und die ab Geburt. Neu gälte dies nicht nur für die gebärende
Stiefkindadoption eine ungenügende Lösung ist. Mutter, wie dies bisher der Fall ist, sondern auch für

deren Partnerin. Vorgesehen ist die originäre Mutterschaft

für die nicht gebärende Frau aber nur, wenn
Am 18. Dezember 2020 nahmen der National- und ^ künstliche Befruchtung ihrer Partnerin in einer
Ständerat in der Schlussabstimmung die Ehe für alle Schweizer Klinik durchgeführt wird. Frauenpaare wer-
an. Von rechtskonservativer Seite wurde sogleich das den gegenüber heterosexuellen Paaren weiterhin
beReferendum ergriffen. Somit werden die Stimmbe- nachteiligt, da private Spermaspenden und künstliche
rechtigten am 26. September 2021 darüber abstim- Befruchtungen im Ausland weiterhin keine originäre
men. Die Einführung der Ehe für alle ist ein wichtiger Mutterschaft der nichtgebärenden Mutter erlauben.

In diesen Fällen wird nach wie vor die Stiefkindadop-
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tion nötig sein. Im Folgenden wird erläutert, weshalb
die Stiefkindadoption für Regenbogenfamilien mit
zwei Müttern nicht geeignet und die originäre Mutterschaft

wichtig ist.

Stiefkindadoption wird Regenbogenfamilien nicht
gerecht
Frauenpaare, die zusammen eine Familie gründen
möchten, können sich erst seit 2018 mit der
Stiefkindadoption absichern. Vorher waren Paare in

eingetragener Partnerschaft von jeglichen Elternrechten

ausgeschlossen. Nur die gebärende Mutter konnte
auch rechtlich Mutter sein, was zu grosser rechtlicher

Unsicherheit geführt hat. So fehlten bei Tod,

Krankheit oder Trennung rechtliche Ansprüche und

Absicherungen. Die Lösung der Stiefkindadoption
erlaubt zwar eine rechtliche Absicherung, ist aber auf
heterosexuelle Patchworkfamilien abgestimmt und

entspricht somit nicht den Bedürfnissen lesbischer
Paare, die gemeinsam eine Familie planen wollen.
Die Stiefkindadoption beinhaltet eine Wartezeit von
einem Jahr, in welchem mit dem Kind zusammengelebt

und die Sorge getragen werden muss. Des

Weiteren muss sich die adoptionswillige Person

Befragungen unterziehen und detaillierte persönliche
Informationen bekannt geben. Sie wird behandelt, als

wäre sie nicht bereits Mutter.

Vier Gründe für die originäre Mutterschaft
In meiner Masterarbeit habe ich neun Mütter von
Regenbogenfamilien in der Deutschschweiz, welche
die Stiefkindadoption durchlaufen haben, qualitativ
befragt. Das gemeinsam geplante Kind hat jeweils
die Partnerin der Interviewten geboren. Aufgrund der
fehlenden originären Mutterschaft mussten die
Befragten nach der Geburt des Kindes den Prozess der

Stiefkindadoption durchlaufen. Die Mütter und ihre

Kinder sind unterschiedlich alt und mussten somit
unterschiedlich lange auf die Möglichkeit der
Stiefkindadoption warten. In zwei Fällen wurde die Familie
mithilfe einer Spermaspende aus einer Klinik im Ausland

gegründet, in den übrigen sieben Fällen mithilfe
eines bekannten Spenders, eines sogenannten
privaten Spenders. Für die befragten Mütter wäre also
in allen diesen Fällen, auch nach Einführung der Ehe

für alle, keine originäre Mutterschaft der nicht gebä-
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renden Mutter möglich. Die folgenden vier Aspekte
verdeutlichen, weshalb die originäre Mutterschaft für
Regenbogenfamilien mit Mütterpaaren zentral ist.

1. Ein Wunsch, der bei allen Paaren sehr stark ist,
richtet sich auf das Thema der rechtlichen Absicherung.

Sieben der Befragten haben sich bereits vor
oder spätestens nach der Geburt durch Verträge
oder die eingetragene Partnerschaft privatrechtlich
abgesichert. Die Stiefkindadoption ermöglicht diese

wichtige Absicherung, zögert sie jedoch aufgrund der

Rahmenbedingungen hinaus, was zu grossen
Unsicherheiten führt. Die originäre Mutterschaft hingegen
würde zu einer Absicherung unmittelbar ab der
Geburt führen.

2. Ein weiterer Wunsch ist der nach der Anerkennung

als Mutter. Alle befragten Mütter fühlen sich
als vollwertige Mütter ihrer Kinder. Die Anerkennung
als Mutter im Alltag variiert zwar, kann aber gemeinhin

als hoch beschrieben werden. Dies spiegelt sich

jedoch nicht in den geltenden Gesetzen wider. Der
Prozess der Stiefkindadoption wird dem Gefühl der
Mütter als vollwertige Mütter nicht gerecht und

reproduziert enge, heteronormative Vorstellungen von
Mutterschaft. Er stellt eine strukturelle Aberkennung
der Mutterschaft dar. Ein Spannungsfeld, das durch

die originäre Mutterschaft behoben wäre und den
Lebensrealitäten der Regenbogenfamilien entsprechen
würde.

3. Das Erleben von Diskriminierungserfahrungen ist
ein weiterer Aspekt, der darauf hinweist, wie wichtig

die Einführung der originären Mutterschaft für
beide Mütter ist. Nur für zwei der Interviewten waren

Diskriminierungserfahrungen während der
Stiefkindadoption kaum Thema. Dass die Stiefkindadoption

durchlaufen werden muss, kann als strukturelle
Diskriminierung bezeichnet werden. Der Prozess

reproduziert und verfestigt das Bild der Regenbogenfamilien

als Normabweichung. Weiter erfolgt
Diskriminierung auch durch Zugangsbeschränkungen in der

Fortpflanzungsmedizin und durch die fehlenden
Absicherungsmöglichkeiten als Familie. Zudem passen
die gesetzlichen Grundlagen der Stiefkindadoption
nicht zur Realität der Familien mit Mütterpaaren, die
ihr Kind gemeinsam geplant haben. Dies äussert sich

zum Beispiel in unpassenden Formularen oder
heteronormativen Vorstellungen der zuständigen
Behördenmitglieder. Die Nichtanpassung der Prozesse an

die Lebensrealität homosexueller Paare führt zu einer
indirekten Diskriminierung, da jene sich den auf
heterosexuelle Paare abgestimmten Prozessen anpassen



müssen. Auch berichten drei der Befragten von direkten

Diskriminierungen durch das für die Stiefkindadoption

zuständige Behördenmitglied.
4. Nicht zuletzt stellt die Stiefkindadoption eine Hürde

dar, welche die Interviewten als extrem
ressourcenaufwendig beschreiben. Als wichtige Ressourcen
wurden vor allem soziale Netzwerke, finanzielle Mittel,

Bildung sowie Gesundheit genannt. Während des

Stiefkindadoptionsprozesses wurden die Ressourcen
stark genutzt. Sie sind jedoch eng mit Privilegien
verknüpft: So haben Mütter, die in einer privilegierten
gesellschaftlichen Position leben, auch mehr Chancen,

die Stiefkindadoption erfolgreich und positiv zu

bewältigen. Mit einer Anerkennung der originären
Mutterschaft ab Geburt würden persönliche Ressourcen

und Privilegien weniger relevant.

Gleichstellung noch nicht erreicht
Die vier erwähnten Punkte machen deutlich, dass
die Stiefkindadoption nicht für Regenbogenfamilien
geeignet ist, die gemeinsam Kinder planen. Sie wird
der Familiensituation nicht gerecht, reproduziert eine

enge Vorstellung von Mutterschaft, führt zu

Diskriminierungen und ist ressourcenaufwendig. Acht der

neun Interviewten fordern eine rechtliche Gleichstel-
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lung mit heterosexuellen Paaren, unter Berücksichtigung

der spezifischen Voraussetzungen homosexueller

Paare. Dieses Anliegen wird bei der Annahme
der Ehe für alle im September nur teilweise erfüllt, da

die Vorlage mit dem Ausschluss von Spermaspenden
durch Kliniken im Ausland sowie von privaten Spendern

mangelhaft ist und Diskriminierungsstrukturen
weiterbestehen lässt.

Die Ehe für alle mit originärer Mutterschaft ist ein

längst überfälliger Schritt- bis die tatsächliche
Gleichstellung von Regenbogenfamilien erreicht ist, braucht
es weiterhin viel Einsatz.
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(43/2019). S. 372-375. Sowie regenbogenfamilien.ch/rechtliche-
situation-von-regenbogenfamilien

2 Schmaltz, Anna-Béatrice: Dass du nachher so wie eine völlig fremde
Person behandelt wirst, ist für mich mega schwierig. Eine
qualitativ-empirische Analyse der Bewältigung des Stiefkindadoptionsprozesses

durch soziale Mütter in gleichgeschlechtlichen Beziehungen
in der Deutschschweiz (Masterarbeit in Sozialer Arbeit abgeschlossen
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